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unterstützen und Besuchsdelegationen in den Hoheitsgebieten Völker, das die Verbreitung von Informationen über die
aufzunehmen, damit sie sich Informationen aus erster Hand Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit
verschaffen und die Wünsche und Bestrebungen der Ein- über die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
wohner in Erfahrung bringen können; Entkolonialisierung betrifft ,

13. fordert außerdemdiejenigen Verwaltungsmächte, die
sich nicht an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligt haben,
auf, dies auf der Ausschußtagung 1998 zu tun;

14. ersuchtden Generalsekretär, die Sonderorganisationen
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaftliche,
soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gegebenen-
falls auch fortzufahren, nachdem diese Gebiete ihr Recht auf
Selbstbestimmung, einschließlich der Unabhängigkeit, wahr-
genommen haben;

15. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs vom Selbstregierung im Hinblick auf die Verwirklichung der
27. Oktober 1997 , wonach vollständigen Entkolonialisierung bis zum Jahr 2000,119

a) die fachlichen Verantwortlichkeiten für das Entkolo-
nialisierungsprogramm auch weiterhin von der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten wahrgenommen
werden;

b) eine mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattete
eigenständige Gruppe Entkolonialisierung geschaffen werden
soll, um dem Sonderausschuß sachbezogene Beiträge zu seiner
Arbeit zu liefern;

c) die Sekretariats-Hauptabteilung Angelegenheiten der
Generalversammlung und Konferenzdienste für die technische
Sekretariatsbetreuung im Zusammenhang mit dem Entkolonia-
lisierungsprogramm verantwortlich sein wird, wie aus seinem
Schreiben vom 17. März 1997 hervorgeht;120

sowie seine Zusage, das Unterprogramm 1.6 des mittelfristigen
Plans für den Zeitraum 1998-2001 durchzuführen;121

16. ersuchtden Generalsekretär, dem Sonderausschuß alle
Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die für
die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüsse
der Generalversammlung und des Sonderausschusses er-
forderlich sind.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/79. Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung

Die Generalversammlung,

nach Prüfungdes Kapitels im Bericht des Sonderaus- zur Verfügung stehenden Medien, so auch über Veröffentli-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über chungen, Hörfunk und Fernsehen sowie über das Internet,
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Ziel, der Arbeit der
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unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf die
anderen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen
betreffend die Verbreitung von Informationen über die Ent-
kolonialisierung, insbesondere die Resolution 51/147 der
Generalversammlung vom 13. Dezember 1996,

in Anbetrachtder Notwendigkeit flexibler, praktischer und
innovativer Ansätze bei der Überprüfung der Möglichkeiten
der Selbstbestimmung für die Völker der Gebiete ohne

unter erneutem Hinweisauf die Bedeutung der Öffentlich-
keitsarbeit als Instrument zur Förderung der Zielsetzungen der
Erklärung sowie eingedenk der Rolle, welche die Welt-
öffentlichkeit dabei spielt, die Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung bei der Erringung der Selbstbestimmung
wirksam zu unterstützen,

in Anbetrachtder Rolle, welche die Verwaltungsmächte bei
der Übermittlung von Informationen an den Generalsekretär
im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73e) der
Charta der Vereinten Nationen spielen,

im Bewußtseinder Rolle der nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei der Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung,

1. nimmt Kenntnisvon dem im Bericht des Sonderaus-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker enthaltenen Kapitel betreffend die Verbreitung von
Informationen über die Entkolonialisierung und die Auf-
klärung der Öffentlichkeit über die Arbeit der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung;

2. hält es für wichtig, ihre Bemühungen um die größt-
mögliche Verbreitung von Informationen über die Entkolonia-
lisierung mit besonderem Schwergewicht auf den Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten fortzusetzen, die den Völkern der
Gebiete ohne Selbstregierung offenstehen;

3. ersuchtdie Hauptabteilung Politische Angelegenheiten
und die Hauptabteilung Presse und Information des Sekretari-
ats, die Anregungen des Sonderausschusses zu berücksichti-
gen, wonach sie ihre Bemühungen fortsetzen sollen, über alle

Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung
Publizität zu verschaffen, und unter anderemA/52/531.119

Siehe A/51/829, Abschnitt C.120

Siehe A/51/6/Rev.1 und Korr.1. Der endgültige Wortlaut findet sich in: A/52/23 (Teil II), Kap. III. Der endgültige Wortlaut findet sich in:121

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung, Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Tagung,
Beilage 6. Beilage 23.
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I.    Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuß 51

a) auch künftig grundlegendes Material über die Frage
der Selbstbestimmung der Völker der Gebiete ohne Selbst-
regierung zu sammeln, zusammenzustellen und, insbesondere
in den Gebieten, zu verbreiten;

b) sich bei der Erfüllung der genannten Aufgaben um die
volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu bemühen;

c) Arbeitsbeziehungen mit den zuständigen regionalen multiethnischen Gebietseinheiten bestehenden Land,
und zwischenstaatlichen Organisationen zu unterhalten,
insbesondere in der Region des Pazifiks und der Karibik,
indem sie regelmäßige Konsultationen abhalten und Informa-
tionen austauschen;

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen bei der
Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung
anzuregen; sowie mit Genugtuungüber die Anstrengungen, die unter-

e) dem Sonderausschuß über die zur Durchführung
dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten;

4. ersuchtalle Staaten, einschließlich der Verwaltungs- Bosnien und Herzegowina herbeizuführen und die gemein-
mächte, bei der Verbreitung von Informationen nach Ziffer 2 samen Institutionen Bosnien und Herzegowinas funktionsfähig
auch künftig Kooperationsbereitschaft zu beweisen; zu machen,

5. ersuchtden Sonderausschuß, die Durchführung dieser
Resolution zu verfolgen und der Generalversammlung auf
ihrer dreiundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/149. Internationaler Tag der Vereinten Nationen zur
Unterstützung der Opfer der Folter

Die Generalversammlung. nötigen Voraussetzungen zur Erleichterung der Rückkehr

unter Hinweisauf den Beschluß des Wirtschafts- und
Sozialrats 1997/251 vom 22. Juli 1997 in Vorbereitung des
fünfzigsten Jahrestags der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte ,123

erklärt den 26. Juni zum Internationalen Tag der Vereinten
Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter, mit dem Ziel
der vollständigen Beseitigung der Folter und der wirksamen
Anwendung des Übereinkommens gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe , die am 26. Juni 1987 in Kraft getreten ist.124

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/150. Die Situation in Bosnien und Herzegowina

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 46/242 vom 25. Au- recht , Kenntnis nehmend von den darin beschriebenen
gust 1992, 47/1 vom 22. September 1992, 47/121 vom 18. De- unterschiedlichen Graden der Zusammenarbeit und der
zember 1992, 48/88 vom 20. Dezember 1993, 49/10 vom Befolgung der Gerichtsverfügungen, und betonend, wie
3. November 1994 und 51/203 vom 17. Dezember 1996 sowie
alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats betreffend
die Situation in Bosnien und Herzegowina,

in Bekräftigung ihrer Unterstützungfür die Unabhängig-
keit, Souveränität, rechtliche Kontinuität und territoriale
Unversehrtheit Bosnien und Herzegowinas innerhalb seiner
international anerkannten Grenzen,

sowie in Bekräftigung ihrer Unterstützungder verfassungs-
mäßigen Rechte der drei konstituierenden sowie der anderen
Völker in Bosnien und Herzegowina, einem geeinten, aus zwei

mit Genugtuungüber das am 14. Dezember 1995 in Paris
unterzeichnete Allgemeine Rahmenübereinkommen für den
Frieden in Bosnien und Herzegowina und die dazugehörigen
Anhänge (zusammen als "das Friedensübereinkommen" be-
zeichnet) ,125

nommen werden, um im Einklang mit den entsprechenden
Bestimmungen des Friedensübereinkommens die Achtung, die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte in ganz

mit Unterstützungfür diejenigen Institutionen und Organi-
sationen Bosnien und Herzegowinas, die an der Durchführung
des Friedensübereinkommens und an dem Prozeß der Aus-
söhnung und erneuten Integration beteiligt sind,

besorgtüber die Behinderungen, mit denen Flüchtlinge und
Vertriebene, die an ihre Heimstätten zurückkehren wollen,
nach wie vor konfrontiert sind, betonend, daß alle Parteien und
die zuständigen Staaten und internationalen Organisationen die

schaffen müssen, und unter Hervorhebung der Notwendigkeit
eines regionalen Ansatzes in der Frage der Flüchtlinge und
Vertriebenen,

ihre Unterstützungfür die Anstrengungenbekundend, die
die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge
zur Erleichterung der Rückkehr von Flüchtlingen und Ver-
triebenen in ganz Bosnien und Herzegowina unternimmt,
insbesondere für das von der Hohen Kommissarin durch-
geführte Projekt “Offene Stadt”,

die Anstrengungenunterstützend, die die Koalition für die
Rückkehr unternimmt, um die Verwirklichung der Ziele in
Anhang 7 des Friedensübereinkommens zu erleichtern,

nach Behandlungdes vierten Jahresberichts des Interna-
tionalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die
seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völker-

126

Resolution 217 A (III).123

Resolution 39/46, Anlage. Dokument S/1997/729.124

Siehe A/50/790-S/1995/999; siehe Official Records of the Security125

Council, Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 1995,
Dokument S/1995/999.

Siehe A/52/375-S/1997/729; siehe Official Records of the Security126
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